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in den Jahren 2022-2024 haben wir folgende 

aktionen durchgeführt:

HALTUNG ZEIGEN – HILFEN FÖRDERN

eine Straßenaktion mit dem titel haltung zeigen – 

hilfen fördern wurde in Zusammenarbeit mit dem 

örtlichen Frauenhaus und dem Frauennotruf im 

Mai 2022 durchgeführt mit dem Ziel einer Sensibili-

sierung der Öffentlichkeit für Umfang und ausmaß 

von Partnerschaftsgewalt und sexualisierter Gewalt.

Die örtlichen Unterstützungsstrukturen wurden 

ebenso vorgestellt wie die prekäre fi nanzielle und 

personelle Situation der Frauenunterstützungsein-

richtungen in Worms. Diese sind zur aufrechter-

haltung ihres betriebes auf Spenden angewiesen 

und arbeiten ohne ausreichende personelle aus-

stattung oft über der belastungsgrenze hinaus. 

Die Lyrikerin und Spoken-Word-Künstlerin Jule 

Weber schrieb eigens für die Veranstaltung einen 

text zum thema und performte ihn während des 

tages mehrfach in der Wormser Fußgängerzone.

ergänzend konnten sich die Passant*innen 

über geschlechtsbezogene Gewalt informie-

ren und mit den Mitarbeiterinnen der Frau-

enunterstützungseinrichtungen sowie der 

Gleichstellungsstelle ins Gespräch kommen.

anlässlich des internationalen tages gegen Ge-

walt an Frauen am 25. november 2023 wur-

de eine Dokumentation der Straßenaktion und 

eine bilderausstellung veröffentlicht, um die er-

gebnisse auch nachhaltig zu sichern. Die bro-

schüre enthält handlungsempfehlungen für 

Kommunalpolitiker*innen zur Umsetzung der 

istanbul Konvention auf kommunaler ebene 

und ist bei der Gleichstellungsstelle erhältlich.

Foto urheberin kati novicki, von links nach rechts stv. gleichstellungsbeauftragte Melanie schiedhelm, 
nina balkenohl Frauenhaus, sandra noppenberger Frauenhaus, Christina rosner warbede Frauenzentrum e.v., 
bürgermeisterin stephanie Lohr, spoken word künstlerin Jule weber, gleichstellungsbeauftragte Jasmine olbort, 
assistenz der gleichstellungsstelle gabriele Menrath, simone schäfer interventionsstelle

Foto urheberin kati novicki: straßenaktion Haltung Zeigen – Hilfen Fördern

Foto urheberin kati novicki: spoken word künstlerin Jule weber 

Zitat aus dem Text 
von Jule weber

Link zum archiv ̂ i

„ICH BIN EINE 
VON VIELEN, NUR EIN 
BRUCHTEIL DER 
STATISTIK, DAS 
SCHWEIGEN MACHT 
MICH MÜDE UND 
DER AUFSCHREI 
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Frauen Leben – sucht- und gewaltfrei

Das Frauenhaus Worms des DrK, der Warbede 

Frauennotruf, die frauenspezifi sche Suchtberatung 

der caritas und der Sozialpsychiatrische Dienst des 

Gesundheitsamtes alzey-Worms haben sich zu einer 

Projektgruppe zusammengeschlossen, um Frauen, 

die durch Gewalterfahrungen und Suchtproblema-

tik mehrfach belastet sind, besser zu unterstützen.

in diesem rahmen wurde 2023 ein Flyer er-

stellt, der für die Situation gewaltbetroffener 

und suchtmittelabhängiger Frauen sensibilisie-

ren soll. er enthält informationen zu örtlichen 

hilfsangeboten und unterstützt betroffene und 

ihr soziales Umfeld dabei, Rat und Hilfe zu fi nden.

Die besondere Situation alkoholabhängi-

ger Frauen wurde außerdem in einer Le-

sung im Oktober 2024 thematisiert, die von 

der Gleichstellungsstelle moderiert wurde.

weibliche genitalbeschneidung (FgM-C) – 

situation betroffener Frauen in Deutschland

in Zusammenarbeit mit dem Klinikum 

Worms, den städtischen Migrationsbeauftrag-

ten und der Migrationsberatung der Diako-

nie fand im Jahr 2022 eine Veranstaltungsrei-

he zu weiblicher Genitalbeschneidung statt.

Weibliche Genitalbeschneidung – auch FGM_c 

(für Female Genital Mutiliation_cutting) genannt 

– kommt weltweit und unabhängig von religiö-

sen Zugehörigkeiten vor. Länder, in denen FGM_c 

praktiziert wird, erstrecken sich von Lateiname-

rika bis Süd-Ost-Asien mit einem geografi schen 

Schwerpunkt in afrika, wo in 28 von insgesamt 

54 Staaten FGM_c praktiziert wird. nach Schät-

zungen der WhO sind weltweit mehr als 200 Mil-

lionen Frauen von weiblicher Genitalbeschnei-

dung betroffen. in Deutschland sind annähernd 

67.000 Frauen betroffen, die Zahl der bedrohten 

Mädchen liegt zwischen etwa 2.800 und 15.000.

Das thema FGM_c ist bei den betroffe-

nen Frauen in Deutschland stark tabu-

isiert. Schon in den herkunftsländern 

sprechen sie sehr selten offen über dieses thema.

insgesamt fanden zwei Fortbildungsver-

anstaltungen für Fachkräfte aus Medi-

zin, Pädagogik und sozialer arbeit statt.

Den auftakt zur reihe bildete im September 

2022 eine Veranstaltung mit Vorträgen der Gynä-

kologin von Dr. eiman tahir und der hebamme 

ingrid Mollnar für Mediziner*innen und heb-

ammen, welche sich vor allem mit den aspek-

ten Schwangerschaft und Geburt beschnittener 

Frauen aus medizinischer Sicht beschäftigte. 

im november folgte ein Fachvortrag zur beratung 

und begleitung von FGM_c betroffenen Frauen. 

Dieser wurde von den Fachreferentinnen charlotte 

njikoufon und rahiel abraha von FiM – Frauenrecht 

ist Menschenrecht e.V. in Frankfurt durchgeführt. 

an der Online Veranstaltung nahmen 52 Perso-

nen aus verschiedenen beratungsstellen in rhein-

land-Pfalz, baden-Württemberg und hessen teil.

umgang und elterliche sorge 

in Fällen geschlechtsspezifi scher Gewalt

Die Umsetzung der istanbul Konvention auf kom-

munaler ebene wird am runden tisch gegen 

Gewalt an Frauen seit vielen Jahren diskutiert.

Der erste Umsetzungsbericht des Deut-

schen instituts für Menschenrechte als un-

abhängige innerstaatliche berichterstat-

tungsstelle zu geschlechtsspezifi scher 

Gewalt wurde im Dezember 2024 veröffentlicht. 

nach artikel 31 istanbul-Konvention ist häusli-

che Gewalt stets in entscheidungen zum Um-

gangs- und Sorgerecht zu berücksichtigen und 

die Sicherheit der Kinder und betroffenen ist zu 

gewährleisten. bei einer trennung können Um-

gangsregelungen zum ernsthaften Sicherheits-

risiko für betroffene und ihre Kinder werden.

Obwohl der aktuelle rechtliche rahmen die berück-

sichtigung häuslicher Gewalt bei (gerichtlichen) 

Verfahren und entscheidungen zum Umgangs- 

und Sorgerecht grundsätzlich ermöglicht, fi ndet 

dies in der Praxis oft nicht statt. Das liegt unter an-

derem daran, dass beteiligte Fachkräfte die Dyna-

miken von häuslicher Gewalt und die auswirkun-

gen auf betroffene und Kinder oft nicht erkennen 

oder sogar aufgrund von diskriminierenden Ge-

schlechterstereotypen delegitimieren. Dies zu ver-

ändern ist eine aufgabe kommunaler akteur*innen.

aus diesem Grund hat WiP im Jahr 2024 dem 

thema Umgang und elterliche Sorge in Fällen ge-

schlechtsspezifi scher Gewalt zwei Sondersitzungen 

gewidmet und die Strukturen in Worms genauer 

beleuchtet. Die expert*innen diskutierten kontro-

vers über die aktuelle Vorgehensweise in Worms 

und setzten sich mit den bestehenden handlungs-

routinen in solchen Fällen kritisch auseinander.

als ergebnis fanden zwei digitale Fachvorträge statt, 

die sich an Fachkräfte aus Justiz, Jugendamt und so-

zialer arbeit wandten und folgende Ziele hatten:

   1. wissensvermittlung zu den auswirkungen 

   von Partnerschaftsgewalt auf kinder

   2. vorstellung von alternativen Handlungs-

   möglichkeiten zur regelung des umgangs 

   und der elterlichen sorge bei Partnerschafts-

   gewalt am beispiel des Münchener Modells

Für beide Fachvorträge konnten renom-

mierte referent*innen gewonnen werden.

an jedem der beiden Vorträge nahmen zwi-

schen 80 und 90 Personen aus ganz rhein-

land-Pfalz teil und bestätigten unsere annahme, 

dass es einen großen Schulungs- und informa-

tionsbedarf unter Fachkräften zum thema gibt.

sicher feiern – schutz vor sexualisierter 

belästigung und gewalt bei großveranstaltungen

im herbst 2023 beantragte eine überpar-

teiliche Gruppe aus den reihen des Stadt-

rates die erstellung eines Konzeptes zum 

Schutz vor sexualisierter belästigung und 

Gewalt auf Wormser Großveranstaltungen.

Die Gleichstellungsstelle wurde mit der Ko-

ordination der bereichsübergreifenden ar-

beit innerhalb der Verwaltung beauftragt.

im april 2024 fand ein zweitägiger Workshop 

unter Leitung der Mitarbeiterinnen des Frauen-

notrufs statt, an dem Mitarbeitende der abtei-

lung 3.02, der Kultur- und Veranstaltungs Gmbh 

sowie der Gleichstellungsstelle teilnahmen.

aus diesem auftakt ist eine feste arbeitsgruppe 

entstanden, die in regelmäßigen treffen Maß-

nahmen erarbeitet, um besucher*innen von 

Großveranstaltungen für das thema sexualisier-

te Gewalt und belästigung zu sensibilisieren und 

eine sichere Feieratmosphäre für alle zu schaffen.

Aktuell steht das Backfi schfest im Zentrum der 

Maßnahmenplanung, eine ausweitung auf weite-

re Wormser Großveranstaltungen ist aber geplant.

Frauen sollten alles haben kön-

nen: ein gewaltfreies Leben - ohne 

belästigungen, Drohungen und stal-

king, ohne psychische, körperliche 

und sexualisierte gewalt. Frauen 

sollten auch während schwanger-

schaft, geburt und wochenbett 

vor gewalt geschützt sein, eben-

so wie vor Mehrfachdiskrimi-

nierung in Form von rassismus, 

behindertenfeindlichkeit, Homo- 

oder Transfeindlichkeit

Foto Pressestelle. 25. november 2024, Fahnenhissung am rathaus 
zum internationalen Tag zur beseitigung von gewalt gegen Frauen
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3.4. VieLFaLt

LgbTQia+ Personen sollten alles 

haben: sie sollten frei, gleichbe-

rechtigt und vor allem sicher leben 

und selbstbestimmt an der gesell-

schaft teilhaben können. außerdem 

benötigen sie sichtbarkeit, eine 

aktive interessensvertretung sowie 

unterstützer*innen. 

3.5. FraUen in Der StaDtentWicKLUnG

chancengleichheit für alle Menschen, unabhängig 

von ihrem Geschlecht bzw. ihrer Geschlechtsiden-

tität und sexuellen Orientierung, dafür setzen wir 

uns ein. in der modernen Gleichstellungsarbeit wird 

schon länger eine sogenannte „intersektionale Per-

spektive“ eingenommen und Mehrfachdiskrimi-

nierung thematisiert (z.b. Frauen mit behinderung, 

Frauen mit internationaler Familiengeschichte). Die 

themenfelder „Diversity“ sprich „Vielfalt“ oder sogar 

„Diversity Management“ basieren auf der tatsache, 

dass „Geschlecht“ immer auch im Zusammenspiel 

mit anderen Kategorien gesehen werden muss.

Das Thema „Vielfalt“ fi ndet in Worms kommunal 

am 17. Mai, dem internationalen tag gegen Queer-

feindlichkeit, beachtung. Die idee hinter dem ak-

tionstag ist akzeptanz und Solidarität zu zeigen. 

Die Wormser Gleichstellungsstelle hisst seit 2016 

die regenbogenfahne vor dem rathaus und be-

treibt öffentliche aufklärungsarbeit zu diesem the-

ma, wie z.b. mit der Postkartenaktion „Worms ist 

bunt“. Fester Kooperationspartner für gemeinsame 

Veranstaltungen ist zudem der rheinlandpfälzi-

sche Verein Queernet e.V. auf initiative der Gleich-

stellungsstelle engagieren sich seit 2023 auch 

zahlreiche Wormser 

Stadtteile zum inter-

nationalen tag gegen 

Queerfeindlichkeit und 

zeigen ebenso „Flagge“. 

Unser engagement in 

diesem bereich liegt vor 

allem auf Sensibilisie-

rungsmaßnahmen. ne-

ben kommunalen akti-

onen richtet sich unser 

einsatz auch nach in-

nen in die Verwaltung in 

Form von aufklärungsarbeit für Kolleg*innen (z.b. 

im rahmen der Lunch & Learn Formate oder dem 

Diversity Workshop für unsere anwärter*innen). 

Dieses engagement ist angesichts aktueller po-

litischer entwicklungen auf nationaler und in-

ternationaler ebene auch dringend notwendig. 

Sexistische Positionen und antifeministische 

Botschaften sind häufi g verbunden mit einer 

queerfeindlichen agenda. Die ablehnung expli-

zit feministischer Positionen wie sexuelle Selbst-

bestimmung, geschlechtergerechte Sprache und 

alternative Familien- und Lebensmodelle reicht 

bis in die gesellschaftliche Mitte und trägt zur 

normalisierung rechtspopulistischer Parteien bei.

Foto Pressestelle stadt worms: Übergabe regenbogenfahne 
an die wormser stadtteile mit bürgermeisterin stephanie Lohr 
und Frank grandpierre vertreter von Queernet e.v. 
sowie politische vertreter*innen. 

Worms beschäftigt sich nach den vergangenen 

Pandemiejahren mit der Weiterentwicklung und 

damit einhergehenden neuausrichtung der in-

nenstadt. Die sich stetig verschärfende Klima-

krise sowie der demografi sche Wandel und die 

Digitalisierung erfordern neue Konzepte für kom-

munale Stadtentwicklung. Dabei sind feministi-

sche Perspektiven unverzichtbar, wenn es darum 

geht, eine lebenswerte Stadt für alle zu schaffen. 

Die Gleichstellungsstelle der Stadt Worms nahm 

zum abschlussbericht „Wormser innenstadt mor-

gen, übermorgen“ im april 2022 schriftlich Stellung. 

nach Vorlage des berichtes teilte die Gleich-

stellungsstelle ihr ergebnis, dass jegliche gen-

der- und diversitysensibler Perspektiven fehlen:

„abschließend lässt sich festhalten, dass bei dem 

vorliegenden Projekt die grundvoraussetzun-

gen fehlen, um gender- bzw. diversitysensible 

Maßnahmen entwickeln zu können. Dies ist dem 

abschlussbericht auch deutlich anzumerken.“ 

Gänzlich unberücksichtigt wurden aus Gleich-

stellungssicht im innenstadtkonzept das thema 

Wohnen (Mehrgenerationen, Frauenwohngruppen 

usw.), innenstadt als familienfreundlicher raum 

ohne Konsumzwang, Frauen als anspruchsgrup-

pe in ihrer Vielfalt (Seniorinnen, Mütter kleiner 

Kinder, alleinerziehende, Studentinnen, Mäd-

chen* usw.) sowie die geschlechtsspezifi schen 

bedarfe bei der nutzung öffentlicher Verkehrs-

mittel, von Wegen und des öffentlichen raumes 

generell. aber auch fehlende Maßnahmen in 

Bezug auf das subjektive Sicherheitsempfi nden 

vulnerabler Gruppen, barrierefreiheit und toi-

letteninfrastruktur (z.b. öffentliche toiletten mit 

Pfl egeeinrichtungen wie Wickeltischen und Platz 

zum Stillen) wurden in der Stellungnahme als un-

berücksichtigte themenfelder herausgearbeitet. 

Um nachträglich gleichstellungsrelevante aspekte 

bei der Planung und abstimmung von Maßnah-

men nach der erfolgreichen akquise von Förder-

mitteln zu integrieren, organisierte die Gleichstel-

lungsstelle eine Schulung für die Mitglieder der 

„Steuerungsgruppe innenstadt“ zum thema 

geschlechtergerechte Planung. Zusätzlich 

wurde die Gleichstellungsbeauftragte ständiges 

Mitglied der Steuerungsgruppe. Ziel war es, 

Gleichstellung als Querschnittsthema  in 

die Maßnahmenplanung zu integrieren. 

am 16.09.2022 fand sodann eine zweistündige 

Online Schulung mit dem titel „Gleichstellungso-

rientierte Stadtentwicklung. Perspektiven für die 

innenstadt Worms“, aufbereitet von der referentin 

Sabina riss, architektin, promovierte architektur-

wissenschaftlerin, Gender-expertin und langjähri-

ge Universitätslehrende der tU Wien, statt. Die teil-

nahme am digitalen Workshop war freiwillig. im 

nachgang wurden allen Mitgliedern der arbeits-

gruppe die Unterlagen und ergebnisse zur Verfü-

gung gestellt. Ziel war es, die feministische und 

intersektionale Perspektive in der Stadt- und Maß-

nahmenplanung nachträglich mit einzubringen. 

im Juni 2022 brachten wir Vorschläge ein, welchen 

beitrag die Gleichstellungsstelle im rahmen des 

bundesprogramms leisten kann und stellten zwei 

best practice beispiele vor: her city Weimar und 

denkFemale in München. Die ersten absprachen 

mit dem Stadtarchivar Dr. bönnen fanden im au-

gust 2022 statt und die Projektidee zur Würdigung 

von historischen Frauen in Worms wurde konkre-

tisiert. Die Leistungsbeschreibung des geplanten 

Projekts #MakeUsVisible für die virtuellen Denkmä-

lern lag ende 2022 vor und wurde an ein internati-

onales Kuratorinnen Kollektiv in auftrag gegeben. 



| 18 | | 19 |

Knapp ein Jahr später war die Projek-

tidee realisiert. Die Vernissage und eröff-

nung der virtuellen ausstellung fanden 

am Samstag, 23.09.2023 am rathaus statt. 

Das Projekt #MakeUsVisible macht mit hilfe von 

Kunst und technik historische Frauen in Worms 

sichtbar. Ziel der ausstellung ist es, bedeutenden 

Wormser Frauen ein virtuelles Denkmal zu setzen 

und somit ihre beiträge zur Geschichte der Stadt 

zu würdigen. hinter dem namen und hashtag 

#Makeusvisible steckt ein innovatives Kunstpro-

jekt, das die kreative nutzung von augmented 

reality (ar) und die historische anerkennung von 

Frauen, non-binären Menschen und trans*Perso-

nen verbindet. #MakeUsVisible startete am 1. März 

2022 in new York city mit 31 ar-Monumenten. Für 

die Wormser Gleichstellungsstelle setzt das Künst-

lerinnen Kollektiv rund um Xre (extended reality 

ensemble) fünf digitale Monumente um. Mit Un-

terstützung des Stadtarchivs wurden folgende 

fünf Wormserinnen für das Projekt ausgewählt:

Mathilde Geiger (1873 - 1932) und elisabeth Mendel 

(1870 - 1927) – emma Giessen (1895 - 1982) – Maria 

elisabeth Kranzbühler (1726 - 1790) –elise blen-

ker (1824 - 1908) –Wilhelmine Marie Michel (1859 - 

1937) und Dr. Philippine hedwig Michel (1892-1942). 

Das Projekt der Gleichstellungsstelle in Zusam-

menarbeit mit dem Stadtarchiv wurde im rahmen 

von „Worms wird wow“ fi nanziell gefördert durch 

das bundesprogramm zukunftsfähige innenstäd-

te und Zentren. neben einem Presserundgang 

wurden auch rundgänge zum internationalen 

Frauentag verbunden mit einer Postkartenakti-

on realisiert, sowie die Vorstellung der Denkmäler 

für die Gästeführer*innen der tourist informati-

on. neben Social Media beiträgen der Stadt bzw. 

des Stadtmarketings und den internationalen 

Künstler*innen, gab es in 2023 auch einen tV 

beitrag zum Projekt in der SWr Landesschau. 

Weiter fand das thema Stadtentwicklung zum 

internationalen Frauentag im März 2024 am 

frauenpolitischen abend im Wormser Kultur- 

und tagungszentrum beachtung, und zwar mit 

der Veranstaltung „Wohnen – leben – arbeiten 

in Worms: Feministische impulse der Stadtent-

wicklung“. im festlichen rahmen diskutierte 

die Gleichstellungsbeauftragte Jasmine Olbort 

unter anderem mit den eingeladenen exper-

tinnen ingrid Shukri Farag, expertin für Frau-

enwohnprojekte in Wien und Lia Zinngrebe 

Mitorganisatorin des Projektes her city Weimar 

über eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. 

im vorliegenden tätigkeitszeitraum war die Gleich-

stellungsbeauftragte vom 26. april 2022 bis zum 

11.07.2023 Mitglied der Steuerungsgruppe „Worms 

wird wow – innenstadtentwicklung“ mit dem Ziel 

Gleichstellung in dem Projekt als Querschnittsthe-

ma zu verankern und die bedürfnisse unterschied-

licher anspruchsgruppen in den blick zu nehmen.

Dieses Ziel stellte sich aus verschiedenen Grün-

den als nicht umsetzbar heraus. Dies führte zu 

dem entschluss der Gleichstellungsstelle, im Som-

mer 2023 aus der Steuerungsgruppe auszutreten.

nach austritt bestand jedoch weiter das angebot 

an die Mitglieder der Steuerungsgruppe, sich bei 

interesse an geschlechter- und diversitätssensiblen 

ansätzen zur innenstadtplanung an die Gleichstel-

lungsstelle in ihrer beratenden Funktion zu wenden. 

Perspektivisch gilt: Wie und für wen eine Stadt 

gestaltet ist, hängt maßgeblich von der Planung 

ab. Die bedürfnisse von Frauen und Mädchen dür-

fen hierbei nicht übersehen werden. es ist ein ge-

schlechtergerechter blick nötig und feministische 

Schwerpunkte müssen mit einfl ießen, um eine 

faire Gestaltung und teilhabe zu ermöglichen; ins-

besondere in hinblick auf themenfelder wie Si-

cherheit, Familienfreundlichkeit und einbeziehung 

der anwohner*innen. nur so schaffen wir eine at-

traktive innenstadt für alle Menschen in Worms. 
Foto b. bertram: künstlerin nadine kolodziey 
zeigt ar statue zu „M. kranzbühler“

Foto b. bertram: von links nach rechts. gleichstellungsbeauftragte Jasmine olbort, künstler will Pappenheimer, bürgermeisterin 
stephanie Lohr, kuratorinnen Team anne wichmann, Tabitha nagy und amadea Pely, künstlerin nadine kolodziey, stv. gleich-
stellungsbeauftragte Melanie schiedhelm, assistenz der gleichstellungsstelle gabriele Menrath, 
stv. gleichstellungsbeauftragte evelyn Fellhauer. 

Foto b. bertram: Frauenpolitischer abend 2023 v. li. n. r.: 
Lia Zinngrebe, kristina scheuermann, ingrid shukri Farag, 
Johannah illgner.

<– weitere infos zum Projekt

Frauen sollten alles haben: 

sichere und kurze wege, eine stadt 

zum wohlfühlen, aber auch die 

Möglichkeit selbst sichtbar zu 

sein, d.h. durch die angemessene 

repräsentation und würdigung von 

Frauen im öffentlichen raum.
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4. nach LGG
unsere arbeit

In unserer täglichen Arbeit ist es unser gesetzlicher 

Auftrag, dass alle Kolleg*innen unabhängig von 

ihrem Geschlecht gleiche Chancen haben. Wir machen 

auf mittelbare und unmittelbare Diskriminierung 

aufmerksam und unterbreiten den Mitarbeitenden 

der Verwaltung und dem Stadtvorstand Vorschlä-

ge, wie verwaltungsinterne Strukturen und Prozes-

se transparent und fair gestaltet werden können. 

Eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Fa-

milie, der Schutz vor sexueller Belästigung, 

Mobbing und Diskriminierung sowie Kar-

rierewege für Frauen in unserer Verwal-

tung sind dabei unsere zentralen Themen.

Im Folgenden möchten wir über unsere ver-

waltungsinternen Aufgaben, die Umsetzung 

des Landesgleichstellungsgesetzes sowie unse-

re Serviceangebote für Kolleg*innen berichten.

     Das Landesgleichstellungsgesetz des  

     Landes Rheinland-Pfalz verfolgt zwei Ziele:

 

     • die Gleichstellung von Frauen und  

        Männern im öffentlichen Dienst sowie

     • die Vereinbarkeit von Beruf  

       und Familie im öffentlichen Dienst.

Auf die Erreichung dieser Ziele hinzuwir-

ken ist Aufgabe alle Mitarbeitenden der Ver-

waltung. Eine besondere Verantwortung 

kommt hierbei den Führungskräften zu.

Die Gleichstellungsbeauftragte hat laut Ge-

setz eine Beratungs- und Kontrollfunkti-

on innerhalb der Verwaltung inne. Sie un-

terstützt und berät Dienststellenleitung, 

Personalabteilung und auf Wunsch auch Füh-

rungskräfte als Expertin für Gleichstellungsfragen. 

Gleichzeitig fällt ihr die Aufgabe einer Kontroll- 

instanz zu, die an allen personellen, organisatori-

schen und sozialen Maßnahmen der Verwaltung 

zu beteiligen ist und diese auf ihre Vereinbarkeit mit 

den Vorgaben des Landesgleichstellungsgesetzes 

überprüft. Außerdem ist die Gleichstellungsbeauftrag-

te Ansprechperson für alle weiblichen Beschäftig-

ten in allen Angelegenheiten. Insbesondere nimmt 

sie Beschwerden über Belästigungen und sexuel-

le Belästigungen am Arbeitsplatz entgegen, berät 

die Betroffenen und informiert über Hilfsangebote.

Bei Verstößen gegen die Vorgaben des  

Landesgleichstellungsgesetzes kann die Gleich-

stellungsbeauftragte eine geplante Maßnahme 

beanstanden. Dies ist auch möglich, wenn die 

Gleichstellungsbeauftragte nicht oder nicht recht-

zeitig an einer Maßnahme beteiligt wurde und 

so ihr Mitwirkungsrecht nicht ausüben konnte.

Bei einer Beanstandung weist die Gleichstellungs-

beauftragte die Dienststellenleitung auf den Ge-

setzesverstoß schriftlich hin. Die geplante Maß-

nahme wird dann ausgesetzt, bis entweder die 

Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten nach-

geholt wurde oder die Dienststellenleitung über 

die geplante Maßnahme neu entschieden hat.

Sodann wird die Gleichstellungsbeauftrag-

te über das Ergebnis schriftlich informiert.

Wurde die Gleichstellungsbeauftragte nicht an ei-

ner Maßnahme beteiligt und eine Beanstandung 

wegen Nichtbeteiligung hatte keinen Erfolg, steht 

ihr die Anrufung des Verwaltungsgerichts offen.

Seit 2018 gibt es einen regelmäßigen Austausch 

mit Oberbürgermeister Kessel in Form von Vier-

teljahresgesprächen. Bei Bedarf ist die Dienst-

stellenleitung auch anlassbezogen immer für 

die Anliegen der Gleichstellungsstelle ansprech-

bar. Die Gesprächsatmosphäre ist vertrauens-

voll und von Offenheit für unsere Argumente 

sowie gegenseitiger Wertschätzung geprägt. 

Dennoch kann die Arbeit der Gleichstellungs-

stelle auf Grundlage des rheinland-pfälzischen  

Landesgleichstellungsgesetzes in den vergangenen 

Jahren als äußerst mühevoll beschrieben werden.

Beanstandungen der Gleichstellungsstelle

 

Festzustellen ist ein deutlicher Anstieg von Bean- 

standungen der Gleichstellungsstelle im  

Vergleich zum vorherigen Berichtszeit-

raum, weil seitens der Stadtverwaltung ge-

plante Maßnahmen einen Verstoß gegen 

das Landesgleichstellungsgesetz darstellten. 

Der Großteil der Gesetzesverstöße betraf geplan-

te Stellenbesetzungen ohne vorherige Ausschrei-

bung. Auch die Besetzung von Funktionsstellen 

(bei der Stadtverwaltung Worms sind dies stellver-

tretende Führungspositionen ohne bzw. mit ge-

ringen Stellenanteilen von max. 0,5 Vollzeitäquiva-

lenten) führte immer wieder zu Beanstandungen.

Bedauerlicherweise muss festgehalten wer-

den, dass die Hinweise auf den Gesetzesverstoß 

in keinem Fall zu einer Änderung der Entschei-

dung durch die Dienststellenleitung führten. 

In einem Fall legte die Gleichstellungsbeauftragte 

ihre Mitwirkung am Prozess vorzeitig nieder, da das 

Vorgehen der Verwaltung so massiv gegen Gleich-

stellungsrecht verstieß, dass mit einer Heilung im 

Verlauf des Prozesses nicht mehr zu rechnen war. 

Hierbei handelte es sich um die Neubesetzung ei-

ner Führungsposition auf Bereichsleitungsebene.

In einigen Fällen fand auch keine bzw. keine recht-

zeitige Beteiligung der Gleichstellungsstelle statt. In 

zwei Fällen wurde das Mitwirkungsrecht der Gleich-

stellungsstelle sogar grundsätzlich negiert und die 

Konflikte konnten erst nach dem Hinweis auf das 

Klagerecht der Gleichstellungsstelle und die Beauf-

tragung eines Rechtsbeistandes beigelegt werden.

Erwähnenswert ist auch, dass die Beanstan-

dung als letztes Mittel genutzt wird und die 

Gleichstellungsstelle es auch nur dann ein-

setzt, wenn die Verstöße gegen Gleichstellungs-

recht besonders drastisch sind und/oder auf 

eine Häufung bestimmter Verstöße hingewie-

sen werden soll, um diskriminierende Struktu-

ren aufzuzeigen und Änderungen anzuregen.

Darüber hinaus verzichtete die Gleichstellungs-

beauftragte in einer Vielzahl von Fällen auf die 

Beanstandung und versuchte im Gespräch mit 

der Dienststellenleitung und der Personalab-

teilung auf eine einvernehmliche Lösung hin-

zuwirken, obwohl die Voraussetzungen für 

eine Beanstandung formal gegeben waren.

Gleichstellungsplan

Ein Gleichstellungsplan, der gem. §14 LGG für einen 

Zeitraum von sechs Jahren erstellt werden muss 

und unter anderem verbindliche Maßnahmen zur 

Beseitigung von Unterrepräsentanz sowie zur Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf enthalten muss, 

4.1. die Umsetzung des LGG
bei der Stadtverwaltung worms
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existiert bei der Stadtverwaltung Worms für den Be-

richtszeitraum nicht. Die Verantwortlichkeit zur Er-

stellung liegt laut Gesetz bei der Personalabteilung. 

Die Gleichstellungsstelle unterstützt bei der Erstel-

lung und wirkt im Anschluss an der Umsetzung der 

geplanten Maßnahmen sowie der Evaluation mit.

Eine Erstellung ist durch das Personal- und Or-

ganisationsmanagement bereits seit Längerem 

geplant, wurde allerdings bislang nicht realisiert. 

Seit Herbst 2024 gibt es nun eine Ansprechperson im 

Team Personalentwicklung, die mit der Erstellung des 

Gleichstellungsplanes beauftragt ist. Es gibt zwischen 

ihr und der Gleichstellungsstelle einen regelmäßigen, 

produktiven und wertschätzenden Austausch.

Dies gibt Anlass zu der Annahme, 

dass der Gleichstellungsplan im Lau-

fe des Jahres 2025 vorgelegt werden kann.

        Besetzung und Ausgestaltung  

        von Führungspositionen bei der  

        Stadtverwaltung Worms 

Bei der Stadtverwaltung arbeiten 1053 Frauen 

und 459 Männer (Stand 2024). In Führungspo-

sitionen sind Frauen jedoch nach wie vor selte-

ner anzutreffen. Viele Kolleginnen unterbrechen 

ihre Erwerbstätigkeit bei der Stadtverwaltung 

und gehen in Elternzeit. Danach kehren sie häu-

fig in Teilzeit zurück und sind im Lebensverlauf 

häufiger als ihre männlichen Kollegen hauptver-

antwortlich für die Versorgung der Kinder und 

die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger.

Als Teilzeitkraft eine Führungsposition zu errei-

chen, ist noch immer nicht selbstverständlicher 

Teil der Kultur der Stadtverwaltung. Es gibt kaum 

Rollenvorbilder und wenig Sichtbarkeit im Ar-

beitsalltag. Insbesondere im Hinblick auf den de-

mografischen Wandel und die Herausforderun-

gen des Fachkräftemangels brauchen wir eine 

Verwaltungskultur, die Rücksicht auf Beschäftig-

te mit Familienaufgaben nimmt und gute Rah-

menbedingungen für Kolleg*innen bietet, die 

sich in einer Lebensphase verstärkt um ihr so-

ziales Umfeld kümmern wollen oder müssen.

Trotz Angebote zur Vereinbarkeit durch flexi-

ble Arbeitszeitmodelle, Teilzeitmöglichkeiten 

und dem Wegfall der Kernarbeitszeit gibt es 

noch Herausforderungen für die Stadtverwal-

tung zur möglichen Entlastung aller Mitarbei-

tenden. Betreuungsrandzeiten und Termin-

verpflichtungen vor 9.00 Uhr, sowie fehlende 

Kinderbetreuungsplätze in der Stadt führen zu 

einer hohen Belastungssituation für Familien. 

Aus Gleichstellungssicht fehlen neben transparen-

ten Führungsleitlinien für die Gesamtverwaltung 

vor allem tragfähige und allgemein akzeptierte 

Konzepte zur Übernahme einer Führungsposi-

tion in Teilzeit. Kombiniert mit strukturell veran-

kerten Möglichkeiten des Job-Sharings und der 

Tandembewerbung könnten diese Konzepte dazu 

führen, dass die Stadtverwaltung den Heraus-

forderungen des demografischen Wandels bes-

ser begegnen kann. Gleichzeitig böte sich hier 

eine weitere Möglichkeit, sich als familienfreund-

liche, attraktive Arbeitgeberin zu positionieren.

 

       Eltern- und Pflegeguide als  

       Serviceangebote der Gleichstellungsstelle 

Der Gleichstellungsstelle ist es ein Anliegen, auch 

selbst einen aktiven Beitrag zur Verbesserung der 

Familienfreundlichkeit der Stadtverwaltung Worms 

zu leisten. Aus diesem Grund haben sich die Gleich-

stellungsbeauftragte Jasmine Olbort, sowie die 

Assistenz der Gleichstellungsstelle Gabriele Men-

rath als Eltern- bzw. Pflegeguide ausbilden lassen.

In dieser Funktion sind die ausgebildeten Per-

sonen innerbetriebliche Ansprechpersonen 

für Kolleg*innen, die sich in der Phase der  

Familiengründung befinden bzw. mit dem  

Thema Angehörigenpflege konfrontiert sind. Die  

Eltern- und Pflegeguides bilden sich regelmäßig 

fort und begleiten Kolleg*innen bei Bedarf auch 

zu (Konflikt-)Gesprächen mit Führungskräften.

Die Elternguide berät in persönlichen  

Gesprächen zu allen Fragen rund um die  

Vereinbarkeit von Beruf und Familie und bietet: 

 	 ■ Informationen zu Mutterschutz,  

 	E lterngeld und Elternzeit

	 ■ Vorstellung der verschiedenen  

	E lterngeldmodelle

	 ■ Informationen zum beruflichen  

	W iedereinstieg, Möglichkeiten von  

	 Teilzeit, Heim- und Telearbeit bei  

	 der Stadtverwaltung Worms

	 ■ Weitervermittlung an spezielle  

	B eratungs- und Informationsangebote  

	 für Alleinerziehende, Eltern chronisch 

	 kranker Kinder, bei Trennung  

	 und Scheidung etc.

Mithilfe von Broschüren, den passenden Anlauf-

stellen und Checklisten bietet die Pflegeguide 

Informationen und Beratungen für Kolleg*innen, 

die mit dem Thema Angehörigenpflege kon-

frontiert sind. Bei Bedarf findet eine Weiterver-

mittlung in das externe Hilfenetz statt. Daneben 

organisiert die Pflegeguide mehrmals pro Jahr 

digitale Informationsveranstaltungen mit exter-

nen Expert*innen zu verschiedenen Themen wie:

	 ■ Umgang mit Demenz

	 ■ Vorsorgevollmacht und  

	 Patient*innenverfügung oder

	 ■ Selbstfürsorge  

	 für pflegende Angehörige

Beide Angebote werden sehr gut angenom-

men und die Beratungsanfragen sind in den ver-

gangenen Jahren kontinuierlich angestiegen.

Lunch & Learn – ein Service der  

Gleichstellungsstelle für Kolleg*innen

Lunch & Learn ist eine Veranstaltungsreihe der 

Gleichstellungsstelle und ein Serviceangebot für 

die Kolleg*innen der Stadtverwaltung. Die Gleich-

stellungsstelle bietet themenbezogen digitale Mit-

tagsformate an und lädt regelmäßig zu einer ins-

pirierenden Mittagspause mit Impulsvorträgen zu 

gleichstellungsrelevanten Themen ein. Dieses For-

mat bietet die Gelegenheit zum Netzwerken und 

Austauschen. Seit 2023 wird dazu jährlich eine in-

terne Broschüre gestaltet, die Informationen rund 

um das Team und die Arbeitsfelder Gleichstellung 

beinhaltet sowie die Termine der Veranstaltungen 

veröffentlicht. Bereits 2024 machte es die Haus-

haltslage schwierig Veranstaltungsangebote im 

ersten Halbjahr zu planen und zu terminieren. 

Die organisatorische Abwicklung und das Anmel-

demanagement übernimmt die Assistenz der 

Gleichstellungsstelle. Eine Teilnahme ist selbst-

verständlich auch möglich, wenn Mitarbeiten-

den im Home Office sind und gilt als Arbeitszeit. 

Die Angebote richten sich nach den Schwerpunkten 

unserer Arbeit, wie unter anderem zu Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie bzw. Beruf und Pflege, sowie 

zu den Themen Vielfalt und Antidiskriminierung. 

Veranstaltungen zu „Sexuelle Belästigung am Ar-

beitsplatz“, „Frauen und Rente“, „Wie wir unseren 

Mental Load gerecht(er) aufteilen können“ oder 

„Pflege auf Distanz“, werden von entsprechen-

den Expert*innen angeboten. Hierfür verfügt die 

Gleichstellungsstelle über ein gepflegtes Netzwerk 

an Fachkräften sowie einen Pool an Referent*in-

nen. Über das Landesgleichstellungsgesetz und 

dessen Anwendung berichtet die Gleichstellungs-

stelle regelmäßig selbst und die Veranstaltung 
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richtet sich vor allem an neue Führungskräfte und 

an die Kolleg*innen der Personalsachbearbeitung. 

Das Serviceangebot wird sehr gut von den Kol-

leg*innen angenommen und hilft nochmals in 

Kontakt mit Personen aus den unterschiedlichs-

ten Arbeitsfeldern der Verwaltung zu kommen. 

Die hohe Nachfrage nach den Themen der Ver-

einbarkeit und insbesondere der Pflege zeigen 

nochmals den hohen Bedarf an Information und 

Wunsch nach Austausch in diesen Bereichen auf. 

Frauentag für Kolleg*innen

Im Rahmen des Internationalen Frauentags hat  

die Gleichstellungsstelle in den Jahren 2023 und  

2024 jeweils einen Tag der offenen Tür veran- 

staltet bei  dem die Mehrbelastung der 

Mitarbeiterinnen innerhalb der Stadv-

verwaltung Worms thematisiert wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter dem passenden Motto „Ohne uns läuft nix“ 

gab es an diesen Tagen Gelegenheit über wichtige 

Arbeitsthemen der Gleichstellung ins Gespräch zu 

kommen. „Was steht im Landesgleichstellungsge-

setz“, „welche Rolle spielen geschlechtertypische 

Vorurteile innerhalb der Stadtverwaltung?“ oder 

„sind wir nicht alle längst gleichberechtigt?“ sind 

Fragen die hier Raum gefunden haben und mitein-

ander diskutiert wurden. Infotafeln mit Daten und 

Fakten zur Gleichstellung innerhalb der Stadtver-

waltung gaben hierzu einen passenden Überblick. 

Bei Snacks, Getränken und interaktiven Aktionen 

wie einem Glücksrad, einem Schätzspiel, einer 

Tombola und einem Zahnrad aus Nägeln wurde auf 

die fehlende Wertschätzung und Sichtbarkeit der 

Mehrbelastung von Frauen hingewiesen. Ein Be-

ratungstisch zu Themen wie der Pflege-Guide und 

Eltern-Guide gab den Kolleg*innen die Möglichkeit 

sich erste Tipps einzuholen und sich über die Service-

leistungen der Gleichstellungsstelle zu informieren.

Im Jahr 2023 organisierte die Gleichstellungsstelle 

eine Fotoausstellung und porträtierte zehn Mitar-

beiterinnen aus den unterschiedlichen Bereichen 

der Stadtverwaltung Worms. Die Fotoportraits ha-

ben gemeinsam mit den geführten Interviews ein 

wichtiges Zeichen gesetzt: Auch hier in der Stadtver-

waltung sind Frauen von strukturellen Benachteili-

gungen betroffen und leisten dennoch Großartiges.

Im Jahr 2024 stand der Verdienstunterschied 

zwischen Männern und Frauen im Fokus der Ak-

tion zum Weltfrauentag. Dieser betrug im Jahr 

2024 18 Prozent: rein rechnerisch bedeutet dies, 

dass Frauen insgesamt 65 Tage im Jahr 2024 

unvergütet gearbeitet haben. Um darauf auf-

merksam zu machen, gibt es in jedem Jahr ei-

nen sogenannten „equal pay day“ (=Tag der 

gleichen Bezahlung). Auch die Gleichstellungs-

stelle hat auf diese Ungerechtigkeit hingewiesen: 

Bei verschiedenen Aktionen wie beim Glücksrad 

oder einem Quiz spielten die Kolleginnen um den 

Gewinn von Rabattgutscheinen für ein Heißgetränk 

ihrer Wahl. Der Gutschein ist ein Zeichen des Lohn-

ausgleiches und soll auf die bestehende Lohnlücke 

von Frauen und Männern aufmerksam machen.

Foto Pressestelle  
Internationaler  
Frauentag 2023

Foto Pressestelle,  
das Team der Gleich- 
stellungsstelle von links  
nach rechts:  
Melanie Schiedhelm,  
Jasmine Olbort,  
Evelyn Fellhauer,  
Gabriele Menrath,  
Internationaler  
Frauentag 2023.

Foto Pressestelle Internationaler Frauentag 2024
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in der einleitung und anhand exemplarischer Projekte 

haben wir erläutert, was Frauen „denn noch alles 

wollen“ (analog zu autorin alexandra Zykunov) bzw. 

was noch „alles“ fehlt für eine gleichberechtigte Ge-

sellschaft. Um es mit den Worten unserer Kollegin-

nen aus der bundesarbeitsgemeinschaft kommu-

naler Gleichstellungsbeauftragten zu beschreiben:

Solange wir noch träume haben, können wir uns 

dafür einsetzen und dafür kämpfen. aber dies 

gelingt uns nicht alleine. es braucht das gemein-

same engagement in Zusammenarbeit mit ih-

nen: mit Verbündeten aus Politik, Verwaltung, 

Wirtschaft und Zivilgesellschaft. es braucht res-

sourcen, eine strukturelle Verankerung in bezug 

auf kommunales handeln und es braucht auch 

gute rahmenbedingungen sowie Verbindlichkeit. 

es stellt sich die Frage, welchen ausblick können 

wir bieten? Was wird sich die kommenden Jah-

re verändern, wo liegen die herausforderungen? 

Was gibt hoffnung auf Verwirklichung – nicht 

nur unserer träume – sondern schlicht für die 

Verwirklichung unseres gesetzlichen auftrags?

stabstelle

Zum Jahresbeginn 2025 wurde die Gleichstellungs-

stelle aus dem bereich 7 und somit aus dem De-

zernat ii herausgelöst und als Stabstelle direkt dem 

Oberbürgermeister unterstellt. Die bisherige Zu-

ordnung widersprach der Verwaltungsvorschrift zu 

§2 der Gemeindeordnung und bedeutete die zeit-

gleiche Zuständigkeit von zwei Dezernaten. We-

gen der zu erfüllenden Querschnittsaufgabe wur-

de diese Änderung zum 1. Januar 2025 umgesetzt. 

Grundsätzlich ist zu behaupten, dass die ansiedlung 

der Gleichstellungsstelle als Stabstelle prägend für 

die ausübung der vorgesehenen Querschnitts- 

und Kontrollfunktion ist. Der direkte Kontakt zur 

Verwaltungsspitze ist für uns unerlässlich. Ob und 

welche Potenziale sich hierfür für die Gleichstel-

lungsstelle und ihre arbeit nun in den kommen-

den Jahren ergeben, wird sich in der Praxis zeigen. 

Die nähe zur Verwaltungsspitze birgt große chan-

cen. Gleichzeigt birgt es weiterhin das risiko, nicht 

ausreichende informationen aus den jeweiligen 

bereichen und abteilungen zu erhalten. Was un-

ter der formalen Oberfl äche in den Bereichen vor 

sich geht, welche mikropolitischen Konfl ikte be-

stehen oder welche absprachen getroffen werden, 

kann nur durch den Zugang zu den entsprechen 

Führungsrunden (bereichsleitungsrunde und 

Stadtvorstand) und anerkennung der Gleichstel-

lungsbeauftragten in ihrer Führungsrolle gelin-

gen. Diese einbindung ist wichtig, und zwar für 

die frühzeitige erfüllung des Mitwirkungsrechts 

und die Möglichkeit schon vor konkrete Planun-

gen gleichstellungsrelevante aspekte einzubrin-

gen, die sich - wie in der Vergangenheit gezeigt 

wurde - nicht nachträglich integrieren lassen. 

ausbLiCk5.
reine Symbolik statt echter Veränderungen in 

Strukturen, Zugängen und ressourcen wird lang-

fristig den erfolg der Gleichstellungsarbeit aus-

bremsen und weitere Verstöße gegen Gleichstel-

lungsrecht hervorrufen. Große Freiheiten bei der 

bearbeitung von aufgaben und die gesetzliche 

Weisungsfreiheit ohne wirksame Sanktionsmög-

lichkeiten gehen auch mit sehr geringem for-

malem Einfl uss einher. Eine Stabstelle Gleich-

stellung macht erst einmal eine Verwaltung und 

eine Kommune nicht automatisch gerechter. 

Es braucht Einfl uss und Information hinsicht-

lich der Vorgänge in den unterschiedlichen be-

reichen und abteilungen. auf die symbolische 

Veränderung muss auch eine tiefergreifen-

de Veränderung folgen. trotz formaler Vorga-

ben, bekenntnisse sowie des enormen engage-

ments und der bemühungen unsererseits wird 

es sonst weiterhin mühselig bis unmöglich 

sein, den Verfassungsauftrag zu verwirklichen. 

was sind weitere Herausforderungen 

und schwerpunkte die nächsten Jahre? 

Geschlechtsspezifi sche Gewalt ist noch immer 

ein wichtiger arbeitsschwerpunkt der Gleich-

stellungsstelle, zumal die Zahlen bundes-

weit und in Worms seit 2020 stetig ansteigen.

auch zukünftig werden wir weiter zum thema in 

all seinen Facetten arbeiten. Die istanbul Konven-

tion bietet dabei einen guten handlungsrahmen, 

um Maßnahmen zu planen und umzusetzen. in 

den kommenden Jahren wird neben aufklärungs-, 

Vernetzungs- und Sensibilisierungsarbeit die be-

gleitung der Umsetzung des Gewalthilfegesetzes 

ein weiterer Schwerpunkt in diesem bereich sein. 

Daneben wird die arbeit an einem Gleichstellungsak-

tionsplan unsere arbeit der nächsten Jahre prägen. 

Die herausforderungen bezüglich unserer arbeit 

nach Landesgleichstellungsgesetz werden weiter-

hin die Schaffung transparenter Prozesse und der 

demografi sche Wandel sein. Auch künftig wird 

die arbeitgeberinnenattraktivität der Stadtver-

waltung Worms enorm von den rahmenbedin-

gungen abhängen, die wir als Verwaltung bieten. 

Diskriminierungsfreie und familienfreundliche 

Verwaltungsstrukturen sind wichtige aspekte für 

die Personalgewinnung und werden essentiell 

für die Personalbindung sein. Gute arbeitsbedin-

gungen wie zum Beispiel durch mobile, fl exible 

und wertschätzende arbeitszeitmodelle, entwick-

lungschancen für teilzeitkräfte sowie Jobsharing 

für Führungskräfte sind instrumente des Personal-

managements, die sich auch auf die Gleichstellung 

der Geschlechter auswirken. ein gleichstellungs-

orientiertes Personalkonzept ist hierfür unerläss-

lich, um gleichberechtigte berufl iche Chancen für 

alle Mitarbeitenden der Verwaltung zu garantie-

ren. Der Gleichstellungsplan und die Umsetzung 

der dort festgeschriebenen Maßnahmen werden 

daher ein wichtiger Gradmesser dafür sein, wie 

ernst der Verwaltung echte Gleichstellung ist.

„wir träumen davon: genügend 

geld, Zeit, Personal und unterstüt-

zung zu haben, um all die guten ide-

en zur gleichstellung umsetzen zu 

können. wir träumen von Pari-Pari, 

mehr Zeit für Familie, ein gutes ein- 

und auskommen und gewaltfreie 

Partnerschaften“ 

4 wirklichkeit und visionen- strategien für eine erfolgreiche gleichstellungsarbeit: 
https://www.gleichberechtigt.org/wirklichkeit-und-visionen-strategien-f%C3%bCr-eine-erfolgreiche-gleichstellungsarbeit
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